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Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD

Bundesamt für Justiz BJ

Direktionsbereich öffentliches Recht

Fachbereich I für Rechtsetzung

Art. 166 Beziehungen zum Ausland und 
völkerrechtliche Verträge

• 2 Sie genehmigt die völkerrechtlichen 
Verträge; ausgenommen sind die Verträge, 
für deren Abschluss auf Grund von Gesetz 
oder völkerrechtlichem Vertrag der 
Bundesrat zuständig ist.
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Parlamentgesetz

• Art. 24 Mitwirkung in der Aussenpolitik

• 2 Sie genehmigt die völkerrechtlichen Verträge, 

soweit nicht der Bundesrat durch Bundesgesetz 

oder von der Bundesversammlung genehmigten 
völkerrechtlichen Vertrag zum selbstständigen 
Vertragsabschluss ermächtigt ist.
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Fachbereich I für Rechtsetzung

Art. 141 Fakultatives Referendum

• 1 Verlangen es 50 000 Stimmberechtigte oder acht Kantone innerhalb 
von 100 Tagen seit der amtlichen Veröffentlichung des Erlasses, so 
werden dem Volk zur Abstimmung vorgelegt:

• d. völkerrechtliche Verträge, die:

• 1. unbefristet und unkündbar sind,

• 2. den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen,

• 3. wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren 

Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert.
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Art. 164 Gesetzgebung

• 1 Alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen sind in der Form des Bundesgesetzes

• zu erlassen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen über:

• a. die Ausübung der politischen Rechte;

• b. die Einschränkungen verfassungsmässiger Rechte;

• c. die Rechte und Pflichten von Personen;

• d. den Kreis der Abgabepflichtigen sowie den Gegenstand und die Bemessung

• von Abgaben;

• e. die Aufgaben und die Leistungen des Bundes;

• f. die Verpflichtungen der Kantone bei der Umsetzung und beim Vollzug des

• Bundesrechts;

• g. die Organisation und das Verfahren der Bundesbehörden.

• 2 Rechtsetzungsbefugnisse können durch Bundesgesetz übertragen werden, soweit dies 

nicht durch die Bundesverfassung ausgeschlossen wird.

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD

Bundesamt für Justiz BJ

Direktionsbereich öffentliches Recht

Fachbereich I für Rechtsetzung

Bundesgesetz über die 

internationale Entwicklungszusammenarbeit

und humanitäre Hilfe

• Art. 10 Internationale Vereinbarungen

• Für die Verwendung der Gelder aus den 

Rahmenkrediten kann der Bundesrat internationale 
Vereinbarungen über Massnahmen nach diesem 

Gesetz abschliessen, unter Vorbehalt von Artikel 89 
Absatz 4 der Bundesverfassung.
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Bundesgesetz über die Zusammenarbeit
mit den Staaten Osteuropas

• Art. 13 Verträge

• 1 Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge 

abschliessen, die allgemeine Grundsätze der 
Zusammenarbeit mit einem oder mehreren Staaten 

oder mit einer internationalen Organisation
festlegen.
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Bundesgesetz über die Förderung der Forschung 
und der Innovation

• Art. 31 Abschluss völkerrechtlicher Verträge durch den Bundesrat

• 1 Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge über die internationale Zusammenarbeit

• im Bereich von Forschung und Innovation abschliessen.

• 2 In den Verträgen kann er auch Vereinbarungen treffen über:

• a. die Finanzkontrolle und die Audits;

• b. die Personensicherheitsprüfungen;

• c. die Sicherung und die Zuteilung des im Rahmen der wissenschaftlichen 

Zusammenarbeit

• entstehenden oder benötigten geistigen Eigentums;

• d. die Beteiligung des Bundes an öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen juristischen

Personen;

• e. den Beitritt zu internationalen Organisationen;

• f. die Kontrolltätigkeiten von Vertreterinnen und Vertretern aus Drittstaaten und von 

internationalen Organisationen bei Hochschulforschungsstätten und andern beteiligten 

privaten oder öffentlichen Forschungsinstitutionen in der Schweiz.
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Hochschulförderungs- und -

koordinationsgesetz

• Art. 66

• 1 Der Bundesrat kann für den Bereich der Hochschulen 

völkerrechtliche Verträge abschliessen über:

• a. die internationale Zusammenarbeit, insbesondere im 

Bereich der Studienstrukturierung sowie der Anerkennung von 

Studienleistungen, Studienabschlüssen und 

Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich;

• b. die Förderung der internationalen Mobilität;

• c. die Beteiligung an internationalen Förderungsprogrammen 

und -projekten.
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Hochschulförderungs- und -

koordinationsgesetz

• 2 In den Verträgen nach Absatz 1 kann der Bundesrat auch 

Vereinbarungen treffen über:

• a. die Finanzkontrolle und die Audits;

• b. die Personensicherheitsprüfungen;

• c. die Sicherung und die Zuteilung des im Rahmen der 

wissenschaftlichen Zusammenarbeit entstehenden oder 

benötigten geistigen Eigentums;

• d. die Beteiligung des Bundes an öffentlich-rechtlichen oder 

privatrechtlichen juristischen Personen;

• e. den Beitritt zu internationalen Organisationen.
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Ausländergesetz

• Art. 100 Internationale Verträge

• 2 Der Bundesrat kann mit ausländischen Staaten oder 

internationalen Organisationen Abkommen abschliessen über:

• a. die Visumpflicht und die Durchführung der Grenzkontrolle;

• b. die Rückübernahme und den Transit von Personen mit 

unbefugtem Aufenthalt in der Schweiz;

• c. die polizeilich begleitete Durchbeförderung von Personen 

im Rahmen von Rückübernahme- und Transitvereinbarungen 

einschliesslich der Rechtsstellung von Begleitpersonen der 

Vertragsparteien;

• d. die Frist bis zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung;
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Ausländergesetz

• e. die berufliche Aus- und Weiterbildung;

• f. die Anwerbung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern;

• g. grenzüberschreitende Dienstleistungen;

• h. die Rechtsstellung von Personen nach Artikel 98 Absatz 2.

• 3 Bei Rückübernahme- und Transitabkommen kann er im 

Rahmen seiner Zuständigkeiten Leistungen und Vorteile 

gewähren oder vorenthalten. Er berücksichtigt dabei die 

völkerrechtlichen Verpflichtungen sowie die Gesamtheit der 

Beziehungen der Schweiz zum betroffenen Staat.
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Auslandschweizergesetz

• Art. 64 Zusammenarbeit und Übertragung 
von Befugnissen

• 3 Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge 

über Dienstleistungen im konsularischen Bereich
abschliessen.
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Nachrichtendienstgesetz

• Art. 70 Politische Steuerung durch den Bundesrat

• 3 Der Bundesrat kann selbstständig völkerrechtliche 

Verträge über die internationale Zusammenarbeit 
des NDB betreffend den Informationsschutz oder 
die Beteiligung an internationalen automatisierten 

Informationssystemen nach Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe e abschliessen.
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